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Active Commons e.V. 

Satzung vom 03.01.2025 

Präambel 

Nobelpreisträgerin Elinor Ostrom zum drängendsten Allmendeproblem unserer Zeit: 

Ich habe nichts gegen weltweite Klimaabkommen, im Gegenteil. Aber wenn wir herum sitzen und 
warten, bis diese Abkommen zustande kommen, ist es vielleicht zu spät. 

 
§1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

1) Der Verein führt den Namen Active Commons. Nach Eintragung in das Vereinsregister wird der 
Namenszusatz „eingetragener Verein“ in der abgekürzten Form „e.V.“ hinzugefügt. 

2) Der Verein hat seinen Sitz in Berlin. 

3) Das Geschäftsjahr beginnt jeweils am 1. Januar. 

 
§2 Zwecke des Vereins 

1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

2) Die Zwecke des Vereins sind: 
a.) die Förderung des Natur- und Klimaschutzes, vor allem durch Umweltbildung und des 
bürgerschaftlichen Engagements zur Erhaltung wichtiger Gemeingüter in Natur und 
Landschaft 
b.) die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und 
des Völkerverständigungsgedankens 
c.) die Förderung der Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte, für Flüchtlinge, 
Vertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler, Kriegsopfer, Kriegshinterbliebene, 
Kriegsbeschädigte und Kriegsgefangene, Zivilbeschädigte und Behinderte sowie Hilfe für 
Opfer von Straftaten; Förderung des Andenkens an Verfolgte, Kriegs- und 
Katastrophenopfer; Förderung des Suchdienstes für Vermisste, Förderung der Hilfe für 
Menschen, die auf Grund ihrer geschlechtlichen Identität oder ihrer geschlechtlichen 
Orientierung diskriminiert werden; 
d.) die Förderung der Volksbildung  
e.) die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, 
mildtätiger und kirchlicher Zwecke 

3) Der Verein versucht die unter 2 genannten Zwecke und Ziele zu erreichen durch 

• Planung, Beratung und Durchführung von Freiwilligen-Aktionen, die durch praktische 
Maßnahmen dem Schutz, der Pflege und der Entwicklung von Natur und Landschaft dienen. 

• Workshops, Exkursionen, Vorträge, Führungen und Bereitstellung von Internet-Medien, die den 
Natur- und Ressourcenschutzgedanken sowie das Freiwilligen-Engagement fördern und zum 
Klimaschutz sowie zur Umwelt- und Friedensbildung beitragen. 

• die Unterstützung von von Krieg und Konflikten betroffenen Menschen zum Aufbau ihrer neuen 
Lebensgrundlagen sowie die Durchführung von bi- oder multilateralen Austausch- und 
Weiterbildungsprogrammen. 

• die Beschaffung der für die Erfüllung der Vereinszwecke notwendigen Mittel. 
 

4) Der Verein führt alle zur Erreichung des Vereinszwecks geeignet erscheinenden Maßnahmen 
durch. 



Seite 2 von 4  

5) Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des 
Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 
keine Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den 
Zwecken des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten 
entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer 
Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden. Die Entscheidung über eine 
entgeltliche Vereinstätigkeit trifft der Vorstand. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die 
Vertragsbeendigung. Daneben kann der Verein auch die ideelle und finanzielle Förderung anderer 
steuerbegünstigter Körperschaften, von Körperschaften des öffentlichen Rechts und von 
ausländischen Körperschaften zur ideellen und materiellen Förderung und Pflege der im 
vorstehenden Paragraf 2 genannten Zwecke im Sinne des § 58 Nr. 1 AO vornehmen. Soweit die 
Zweckverwirklichung des Vereins außerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland erfolgt, 
dient diese der Förderung des Ansehens der Bundesrepublik Deutschland im Ausland. 
 
 

 
§3 Mitgliedschaft 

1) Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden. 

2) Der Verein besteht aus ordentlichen Mitgliedern, Fördermitgliedern und Ehrenmitgliedern. 

3) Ordentliches Mitglied kann jede natürliche Person werden, die im Verein aktiv mitarbeiten 
möchte. Fördermitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden, die sich zwar nicht 
aktiv betätigen, jedoch die Ziele und den Zweck des Vereins fördern und unterstützen möchte. Die 
Mitgliedschaft muss gegenüber dem Vorstand in Textform beantragt werden. Über den 
Aufnahmeantrag entscheidet eines der Vorstandsmitglieder. 

4) Zum Ehrenmitglied können natürliche Personen ernannt werden, die sich in besonderer Weise 
um den Verein verdient gemacht haben. Hierfür ist ein Beschluss der Mitgliederversammlung 
erforderlich. 

5) Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, Ausschluss, Tod des Mitglieds oder Verlust 
der Rechtsfähigkeit bei juristischen Personen. 

6) Der Austritt kann jederzeit schriftlich und mit sofortiger Wirkung gegenüber dem Vorstand erklärt 
werden. Bereits gezahlte Mitgliedsbeiträge können nicht zurückgefordert werden. 

7) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat oder trotz 
Mahnung mit dem Beitrag für 6 Monate im Rückstand bleibt, so kann es durch den Vorstand mit 
sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Der/dem Betroffenen muss vor dem Ausschluss die 
Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. Stellungnahme gegeben werden. 

 
§4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

1) Die Mitglieder haben das Recht, gegenüber dem Vorstand und der Mitgliederversammlung 
Anträge zu stellen. 

2) Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein und den Vereinszweck - auch in der Öffentlichkeit - in 
ordnungsgemäßer Weise zu unterstützen sowie die gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung 
zu leistende Zuwendung pünktlich zu zahlen. Sie sind außerdem dazu verpflichtet, dem Verein 
Änderungen ihrer Postadresse, E-Mail-Adresse und Bankverbindung umgehend mitzuteilen. Für 
Folgen, die sich daraus ergeben, dass das Mitglied dieser Pflicht nicht nachkommt, haftet das 
Mitglied und stellt den Verein von jeglicher Haftung frei. 

3) Ordentliche Mitglieder besitzen das aktive und passive Wahlrecht sowie das Antrags-, Stimm- 
und Rederecht auf Mitgliedsversammlungen. 

4) Fördermitglieder besitzen das Rede- und Antragsrecht auf der Mitgliederversammlung, jedoch 
kein Stimm- oder Wahlrecht. 
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5) Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit und haben ansonsten die gleichen Rechte 
und Pflichten wie Fördermitglieder. 
 

 
§5 Beiträge 

1) Die ordentlichen Mitglieder zahlen jährliche Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der 
Mitgliederversammlung. Zur Festlegung der Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine einfache Mehrheit 
der in der Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich. 

2) Fördermitglieder setzen die Höhe ihres jährlichen Beitrags selbst fest. 

1. 

 
§6 Organe des Vereins 

1) Organe des Vereins sind 

1. die Mitgliederversammlung 
2. der Vorstand 

 

§7 Mitgliederversammlung 

1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Sie hat über grundsätzliche Fragen 
und Angelegenheiten des Vereins zu beschließen, sofern sie keinem anderen Organ des Vereins 
übertragen wurden. Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben: 

• Den Vorstand sowie die Rechnungsprüfer/innen zu wählen 

• Über die Satzung, Änderungen der Satzung sowie die Auflösung des Vereins zu bestimmen 

• Die Jahresrechnungen und Jahresberichte entgegen zunehmen und zu beraten 

• Den Vorstand zu entlasten 

• Über vorliegende Anträge zu beraten und zu beschließen 

• Genehmigungen aller Geschäftsordnungen für den Vereinsbereich 

2) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen. Die Einberufung der 
Mitgliederversammlung erfolgt in Textform durch den Vorstand unter Wahrung einer Einladungsfrist 
von mindestens zwei Wochen bei gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung und bereits 
vorliegender Anträge. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens 
folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte 
vom Mitglied des Vereins bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. Bei Wahlen und 
Satzungsänderungen ist den Mitgliedern die Möglichkeit der Fernwahl zu geben. Die Unterlagen 
für diese Fernwahl sind auf Antrag des Mitgliedes spätestens zwei Wochen vor der Versammlung 
zu verschicken. Ihnen ist auch der Geschäftsbericht und der Finanzbericht beizufügen. Eine 
Online-Mitgliederversammlung ist möglich. 

3) Spätere Anträge (jedoch keine Satzungsänderungen und auch keine Änderungen der 
Beitragsordung) - auch während der Mitgliederversammlung gestellte Anträge - müssen auf die 
Tagesordnung gesetzt werden, wenn in der Mitgliederversammlung die Mehrheit der erschienenen 
stimmberechtigten Mitglieder der Behandlung der Anträge zustimmt (Dringlichkeitsanträge). 

4) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse 
erfordert oder wenn die Einberufung von mindestens 10% der Mitglieder, mindestens jedoch von 3 
Mitgliedern in Textform und unter Angabe des Zweckes und der Gründe vom Vorstand verlangt 
wird. 

5) Die Mitgliederversammlung kann einen oder zwei Rechnungsprüfer/innen bestellen, die weder 
dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen Gremium angehören und auch nicht 
Angestellte des Vereins sein dürfen, um die Buchführung einschließlich Jahresrechnung zu prüfen 
und über das Ergebnis vor der Mitgliederversammlung zu berichten. 



Seite 4 von 4  

6) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussfähig anerkannt 
ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder. Jedes ordentliche Mitglied hat 
eine Stimme. 

7) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit 
gilt ein Antrag als abgelehnt. 

8) Über den Verlauf der Versammlung ist ein Protokoll zu führen. Die Versammlungsleitung 
bestimmt, wer das Protokoll führt, ohne dass dies ein Mitglied sein muss. Das Protokoll ist von 
einem Vorstandmitglied zu unterzeichnen. 

 
§8 Vorstand 

1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. 

2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Die 
Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder 
bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis Nachfolger gewählt sind. Scheidet ein Mitglied des 
Vorstandes während der Amtsperiode aus, so wählt der verbleibende Vorstand ein Ersatzmitglied 
über den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds. 

3) Jedes Vorstandsmitglied kann den Verein allein gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Dem 
Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. Der Vorstand ist berechtigt, zur 
Führung laufender Geschäfte einen oder mehrere Geschäftsführer/innen als besondere Vertreter 
gemäß § 30 BGB zu bestellen. Diese sind berechtigt, an den Sitzungen des Vorstandes mit 
beratender Stimme teilzunehmen. 

4) Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich oder fernmündlich gefasst 
werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu diesem Verfahren schriftlich oder 
fernmündlich erklären. Schriftlich oder fernmündlich gefasste Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich 
niederzulegen und von mindestens 2 Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen. 

 
§9 Satzungsänderung 

1) Für Satzungsänderungen ist eine 2/3-Mehrheit der erschienenen Vereinsmitglieder erforderlich. 
Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn auf 
diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur Mitgliederversammlung hingewiesen 
wurde und der Einladung sowohl der bisherige als auch der vorgesehene neue Satzungstext 
beigefügt worden waren. 

2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen Gründen 
verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungsänderungen müssen 
allen Vereinsmitgliedern alsbald in Textform mitgeteilt werden. 

 
§10 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung 

1) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine 3/4-Mehrheit der in der 
Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nur nach 
rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung gefasst werden. 

2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seiner bisherigen gemeinnützigen 
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder an eine 
als steuerbegünstigt besonders anerkannte Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung 
der Umweltbildung. Den Empfänger bestimmt die Mitgliederversammlung zugleich mit dem 
Beschluss zur Auflösung des Vereins. 

3) Als Liquidatoren werden die im Amt befindlichen vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder 
bestimmt, soweit die Mitgliederversammlung nichts anderes abschließend beschließt. 


